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Interview

Grundprinzips unserer Bundesverfassung.
In Form der rechtswahrenden Berufe
garantieren sie den Schutz des Rechtsun-
terworfenen gegenüber dem Staat. Der
Freie Beruf setzt einen höhere, großteils
akademische Ausbildung voraus. Fortbil-
dung ist selbstverständlich. Freiberufler
sind sich ihrer Verantwortung bewusst, sie
erbringen eine qualitativ hochwertige
Dienstleistung. Die elektronische Einrei-
chung des Jahresabschlusses zum Firmen-
buch, die von anderen Fraktionen als letz-
te Bastion des Steuerberaterberufes hoch-
stilisiert wurde, gehört für mich nicht not-
wendigerweise dazu. Wir haben deshalb
der Ausweitung der ERV auf die Bilanz-

buchhalter in der KWT zuge-
stimmt, auch weil jede andere
Lösung offensichtlich verfassungs-
widrig gewesen wäre und mittelfri-
stig ein weit höheres Risiko für die
Befugnisse der Steuerberater
bedeutet hätte. Dieses Zugeständ-
nis bedeutet nicht den Untergang
des Abendlandes.

Holiczki: Damit sind wir gleich
beim nächsten Thema. Wie sehen
Sie das Verhältnis der VWT zu den
Buchhaltern?

Rief: Die Zusammenführung der
Buchhaltungsberufe, wie sie vom
Nationalrat schon im Jahr 2005
intendiert war, ist aus meiner Sicht
nicht befriedigend gelungen.
Anstelle der GBH und der SBH
gibt es jetzt Bilanzbuchhalter, ein-
fache Buchhalter und Personalver-
rechner in den WK und Bilanz-
buchhalter sowie auslaufende SBH
in der KWT, mit teilweise unter-
schiedlichen Befugnissen. Die
WKÖ sucht nach einer Einrich-
tung, die die Standesführung für

ihre Buchhalter übernimmt. Die Paritäti-
sche Kommission, der gegen Vergütung
ein Funktionär der AWT vorsitzt, hat mitt-
lerweile eigene Rechtspersönlichkeit und
möchte ein Verzeichnis aller Bilanzbuch-
halter einrichten. 

Die Tendenzen in Richtung einer eigenen
Buchhalter-Kammer sind unverkennbar.
Bilanzbuchhaltungsberufe sind weder
Gewerbe noch Freie Berufe. Die Noch-
SBH dürfen sich nicht als Wirtschaftstreu-
händer bezeichnen, üben aber einen Wirt-
schaftstreuhandberuf und damit einen
Freien Beruf aus. Der Gesetzgeber hat uns
da schwierige Rätsel aufgegeben. Ich

Holiczki: Wird sich die standespo-
litische Ausrichtung der VWT
unter Ihrer Führung ändern?

Rief: Lassen Sie mich vorerst mei-
nen tiefen Respekt vor Mag. Dr.
Alfred Brogyányi zum Ausdruck
bringen. Er war mehr als 13 Jahre
Präsident der VWT und hat drei
Kammerwahlen (1995, 2000 und
2005) für die Vereinigung geschla-
gen. Der Bundestag hat daher 
Mag. Dr. Brogyányi einstimmig
zum Ehrenpräsidenten auf Lebens-
zeit gewählt. Er wird uns als Mit-
glied des Präsidiums der VWT sei-
ne Erfahrungen weiterhin zur Ver-
fügung stellen und als Vizepräsi-
dent der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder unsere Standespolitik
wesentlich mitbestimmen.
Ich sehe meine Aufgabe als Präsi-
dent vor allem darin, die VWT auf
die Kammertagswahl 2010 vorzu-
bereiten.

Holiczki: Ändert sich dabei die
Gangart der VWT?

Rief: Unser Leitbild ist und bleibt der
Freie Beruf. Der Freie Beruf ist ein
wesentliches Element des demokratischen

„Unser Leitbild ist und bleibt
der Freie Beruf!“
Dr. Roland Rief, WP/StB, wurde vom VWT-Bundestag am 
2. September 2008 zum neuen Präsidenten der VWT gewählt! 
Unmittelbar nach dieser Wahl führte Chefredakteur Dr. Walter Holiczki das 
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Holiczki: Wie stehen Sie zu den Vorschlä-
gen anderer Fraktionen hinsichtlich der so
genannten „gerechten Verteilung“ der
Kosten der Exzedentenhaftpflichtversi-
cherung?

Rief: Wir werden nicht in die Kakophonie
der Jakobiner gegen das derzeitige System
einstimmen. Die Herren Jakob Schmalzl
und Helmut Puffer wollen die Solida-
ritätsgemeinschaft der Kammermitglieder
aufbrechen und die Kosten der Exzeden-
tenhaftpflichtversicherung nach „Scha-
densgeneigtheit“ der Tätigkeit individuell
umlegen. Damit würde man allerdings
auch über die Bemessung des verbleiben-
den Teiles der Kammerumlage nachden-
ken müssen. Eine umsatzabhängige Kam-
merumlage ist ohne die darin enthaltene
Versicherungsprämie gemeinschafts- und
verfassungsrechtlich nicht unproblema-
tisch.

Ich darf daran erinnern, dass gegen die
umsatzabhängige KU 1 des Jahres 1994
massive verfassungsrechtliche Bedenken
bestanden und sie mit dem EU-Beitritt
neuerlich umgestaltet werden musste. Der
Vorschlag der Herren Schmalzl und Puffer
läuft daher – neben der individuellen
Umlage der Versicherungsprämie – auf
einen fixen Kopf- oder Kanzleibeitrag
hinaus.

Der würde bei der derzeitigen Höhe des
Kammerbudgets zwischen 500 und 600 €
betragen. Wenn man die angestellten und
die ruhenden Mitglieder mit einer auf
50% reduzierten Umlage belegt, würde
sich die Umlage für die selbständigen
Aktivmitglieder um die 650 € bewegen.
Ein fixer Kanzleibeitrag würde dem
Umlagesystem entsprechen, wie es derzeit
die Rechtsanwälte praktizieren. Eine
Umstellung auf einen fixen Kanzleibei-
trag führt natürlich für kleinere Kanzleien
zu einer Verteuerung, für größere zu einer
Entlastung. Wir hätten den Herren von der
AWT einen derartigen Paradigmenwech-
sel – offen gestanden – nicht zugetraut!

Holiczki: Die Kammer finanziert eine
sehr aufwendige Imagekampagne für
Steuerberater. Ist so etwas überhaupt not-
wendig?

Rief: Das Image unseres Standes ist zwei-
fellos verbesserungsbedürftig. Nach den
Präsentationen des von der Kammer
beauftragten Beraters rangiert der gesell-

schaftliche Stellenwert der Steuerberater
knapp vor dem der Bierbrauer und der
Skilehrer. Das entspricht nicht dem Bild
eines Freien Berufes. Wir sehen es daher
auch als eine Pflicht der KWT an, Mittel
für die Imagepositionierung zur Verfü-
gung zu stellen. Wir wehren uns jedoch
gegen die Verschwendung von Kammer-
mitteln. 

Das Drängen einer bestimmten Fraktion,
wesentliche Teile des Budgets für Ein-
schaltungen in einer kleinformatigen
Tageszeitung zu verwenden, erinnert frap-
pierend an die so genannte Medienkoope-
ration, die staatsnahe Unternehmen auf
Betreiben von Bundespolitikern mit die-
sem Blatt eingehen mussten. Möglicher-
weise haben auch schon einzelne Kam-
merfunktionäre Briefe an Onkel Hans
geschrieben, um sich seine Unterstützung
für die nächste Kammertagswahl zu
sichern. Imagepositionierung hat für uns
vor allem mit „Image“ zu tun. Das Trans-
portmittel muss adäquat sein. Wenn ich
Werbung für Buchhaltung- und Lohnver-
rechnung machen wollte, würde ich viel-
leicht mit Priorität das Kleinformat
wählen.

Holiczki: Sie kommen aus einer großen
Wirtschaftstreuhandkanzlei und leiten die
Abteilung für internationales Steuerrecht.
Was eigentlich bewegt Sie, sich in der
VWT und in der Standespolitik zu enga-
gieren?

Rief: Ich durfte bei den Großen unseres
Berufes lernen. So war ich jahrelang
Assistent bei Prof. Wolfgang Gassner
und habe dort meine theoretische Ausbil-
dung erhalten. Den praktischen Teil mei-
ner Berufsausbildung habe ich bei Prof. 
Geiserich Tichy absolviert. Beide haben
sich in verschiedenen Funktionen für den
gesamten Berufsstand eingesetzt. Davon
lebt unsere Gemeinschaft letztlich. 

Desinteresse an der eigenen berufsständi-
schen Organisation ist fatal. Dr. Alfred
Brogyányi darf ich als meinen politischen
Lehrmeister bezeichnen. Abgesehen von
seiner direkten, offenen und ehrlichen Art
habe ich von ihm gelernt, dass man
öffentliche Funktionen nicht aus persönli-
chem Kalkül übernehmen soll. Anderen
Menschen zu dienen setzt Würde voraus. 

Holiczki: Danke für das Gespräch und
viel Erfolg bei Ihren neuen Aufgabe!

kann mir nicht vorstellen, dass die Markt-
teilnehmer jetzt weniger verwirrt sind als
vor dem BiBuG. 

Ich denke, dass weitere Schritte erforder-
lich sind. Jedenfalls muss das SBH-The-
ma mit 30. Juni 2009 endgültig beendet
werden und wir werden uns gegen eine
neuerliche Verlängerunga der Übergangs-
frist aussprechen. Für die zur Steuerbera-
terprüfung zugelassenen SBH endet die
Frist ohnedies erst mit 31. Dezember
2016.

Holiczki: Was halten Sie von den Vor-
schlägen zur Reform der Kammerstruk-
tur?

Rief: Reform ja – Kurien nein. Wir kön-
nen die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit
eines Kuriensystems nicht erkennen. Man
muss sich die KWT mit drei Kurien,
jeweils eine für WP/StB, für StB und
BBH vorstellen, mit drei Kurienversamm-
lungen, eigenen Kurienvorständen und
Kurienpräsidenten. Die WP/StB müssten
sich – je nach Tätigkeitsschwerpunkt, Vor-
liebe oder Interesse – für eine Kurie ent-
scheiden. Die Kurien hätten Budgethoheit
und möglicherweise auch Umlagenhoheit.
Über alledem würde ein Kammerpräsidi-
um schweben, das sich aus den drei Kuri-
enpräsidenten zusammensetzt und in dem
rotierend jeweils eine Berufsgruppe den
Kammerpräsidenten stellt. 
Nein, danke! 

Wenn man möglichst viele neue Ämter
schaffen wollte, um möglichst viele Funk-
tionäre bestellen zu können und möglichst
viel zeitliche Kapazitäten zu binden, wür-
de man diesen Weg gehen. Das entspricht
nicht den Grundsätzen der Sparsamkeit
und der Wirtschaftlichkeit. Zu viele Mate-
rien betreffen alle Berufsgruppen und
müssten in allen drei Kurien behandelt
werden. Solange sich die Berufsbefugnis-
se derart stark überschneiden, ist ein Kuri-
ensystem nicht zweckmäßig. 

Lean Management ist angesagt. Im
WTBG und der Geschäftsordnung ist
alles das vorgesehen, was wir brauchen.
Die Interessen der Berufsgruppen können
durch die Berufsgruppenobleute und
Berufsgruppenversammlungen ausrei-
chend wahrgenommen werden. Eine
Reform ist allerdings insofern notwendig,
als man diese Einrichtungen auch tatsäch-
lich nutzen sollte.
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